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(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots — Einheitliche Fassung)

Vergabestelle
Markt Garmisch-Partenkirchen i.V. Hitzer Ingenieure Datum der Versendung 20.02.2026
Weimarer Str. 32 Vergabeart
80807 Miinchen
GMSG@Nhitzler-ingenieure.de
T. +49-89-255595-7871 F. +49-89-255595-11

Offentliche Ausschreibung

Beschrankte Ausschreibung
ohne Teilnahmewettbewerb
Beschrankte Ausschreibung
mit Teilnahmewettbewerb

Freihandige Vergabe

Internationale NATO-Ausschreibung
Ablauf der Angebotsfrist

Datum 25.03.2026 Uhrzeit 10:15
(Er)Offnungstermin

Datum 25.03.2026 Uhrzeit 10:15

OO O OX

Ort
Raum
Bindefrist endet am 30.04.2026
- Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

(Vergabeverfahren gemal Abschnitt 1 VOB/A)

Bezeichnung der Bauleistung

MaRnahmennummer Baumaflnahme

211 Neu- und Umbau der Grund- und Mittelschule am Grében

Maximilianstr. 31, 82467 Garmisch-Partenkirchen

Vergabenummer Leistung
088 Innentlren
Anlagen
A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
X 212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019)
] 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
] 226H Mindestanforderungen an Nebenangebote
(1 227H Gewichtung der Zuschlagskriterien
[] 242H Instandhaltung
[1 2440 Informationen zur Datenerhebung
(] 2492 Online-Vergaben
(] X
[]
X
X
Ll
B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
X Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Plane, sonstige Anlagen
X 214.H Besondere Vertragsbedingungen
225 Stoffpreisgleitklausel
[] 228 Nichteisenmetalle
2330 Nachunternehmererklarung
X 2410 Abfall - EBV
X 244 Datenverarbeitung
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214.H W Weitere besondere Vertragsbedingungen
Anlage zu den Vertragsfristen zum Formblatt 214.H
Projekthandbuch

X OO OKNX X

FB 421-423; Muster fur Burgschaftsurkunden

die, soweit erforderlich, ausgefiillt mit dem Angebot einzureichen sind
213.H Angebotsschreiben
Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm

124 Eigenerklarung zur Eignung

125.H Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung Teilnehmer

221/222  Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222

224 Angebot Lohngleitklausel

233 Nachunternehmerleistungen

234 Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

248 Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten

2481 Erklarung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen

2491 Erklarung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit

Vertragsformular fur Instandhaltung:

die ausgefiillt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:

126.H Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung — Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

Produktdatenblatter benannter Fabrikate

Urkalkulation

OO0OXXXOS OOOO O OXIOXXNKOXOXK XX L
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(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots — Einheitliche Fassung)
Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen zu verge-
ben im Namen und fiir Rechnung

Markt Garmisch-Partenkirchen
Rathausplatz 1
82467 Garmisch-Partenkirchen

Es ist beabsichtigt, die in beigefiigtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen zu
vergeben im Namen und fiir Rechnung

Kommunikation
Die Kommunikation erfolgt
Xl elektronisch Uber die Vergabeplattform

] auf andere Weise (schriftlich/Textform)

1 in Kombination: bis zur Angebots(er)éffnung elektronisch tiber die Vergabeplattform; danach schriftlich
oder in Textform
Stelle

StralRe
PLZ/Ort
E-Mail Fax

Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise)
Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

siehe Formblatt 216 — Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
[]
[

[

- frei -

Nachforderung
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

nachgefordert.
[ 1 teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

[] nicht nachgefordert
Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

X  siehe Formblatt 216 — Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

[
[
[
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4 Losweise Vergabe:

@ nein
0 ja, Angebote sind mdglich
O nur fir ein Los
] fir ein Los oder mehrere Lose

O] nur fir alle Lose (alle Lose missen angeboten werden)

5 Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist
O zugelassen

Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfahig sein. § 13
Absatz 1 Nummer 2 VOB/A qilt fir jedes Hauptangebot.

X nicht zugelassen.

Nebenangebote

6.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.

6.2 [ ] Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausgenommen
Nebenangebote, die ausschliellich Preisnachldsse mit Bedingungen beinhalten -

O fir die gesamte Leistung
O nur fur nachfolgend genannte Bereiche:

0  mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:
O nurin Verbindung mit einem Hauptangebot

O

7 Angebotswertung
Kriterien fir die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote
X  Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere

unter Berucksichtigung von Nachlassen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungs-
angeboten.

[0 Mehrere Zuschlagskriterien geman Formblatt 227.H — Gewichtung der Zuschlagskriterien

1 Beider Vergabe von Auftragen werden Werkstéatten fiir behinderte Menschen, Inklusionsbetriebe und
anerkannte Blindenwerkstatten als bevorzugte Bieter berlcksichtigt. Bei der Beurteilung der Wirt-
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schaftlichkeit von Angeboten wird der von einem bevorzugten Bieter angebotene Preis mit einem Ab-
schlag von 10 Prozent gewertet. Falls das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird,
wird der Ermittlung des Abschlags auf den Preis nur derjenige Anteil zugrunde gelegt, den bevorzugte
Bieter an dem Gesamtangebot der Bietergemeinschaft haben. Ist das Angebot eines bevorzugten
Bieters ebenso wirtschaftlich wie das eines sonstigen Bieters, so ist dem bevorzugten Bieter der Zu-
schlag zu erteilen.

8 Zugelassene Angebotsabgabe
Elektronisch
Xl in Textform
[] mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
[]  mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsubermittiung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben,
ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist liber die Vergabeplattform
der Vergabestelle zu tGbermitteln.
[ ] Schriftlich

Das beigefligte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem
Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

1 siehe Briefkopf
(1 Stelle:

Der Umschlag ist auRen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe ,Angebot fir ..."

MalRnahmenummer: Baumalnahme:
211 Neu- und Umbau der Grund- und Mittelschule am Grdben
Vergabenummer: Leistung:

088 Innentlren

zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels).
9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachpriifung behaupteter VerstéRe gegen die

Vergabebestimmungen wenden kann (Nachpriifungsstelle nach § 21 VOB/A):
Regierung von Oberbayern, Maximilianstr. 39, 80535 Miinchen, vob@reg-ob.bayern.de

10
Fortsetzungen und Anderungen gem. nachfolgenden Weitere Besondere Vertragsbedingungen:
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Teilnahmebedingungen fiur die Vergabe von Bauleistungen
Einheitliche Fassung

Hinweis:
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen”, Teil A "Allgemeine Bestimmungen fir die
Vergabe von Bauleistungen” (VOB/A, Abschnitt 1).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollstandig-
keiten oder Fehler, so hat es unverziiglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf
hinzuweisen.

2 Unzuldssige Wettbewerbsbeschrankungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulassi-
gen Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen.
Zur Bekampfung von Wettbewerbsbeschrankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskiinfte dartiber
zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Fur das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Ange-
bot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein
nicht form- und fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Kopie oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zuléssig.
Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbind-
lich.

34 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

35 Alle Eintragungen missen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatséchlich flr einzelne Leistungspositionen geforderten

Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise ein-
zelner Leistungspositionen in ,Mischkalkulation® auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit héchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungsséatze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzu-
geben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss
des Angebotes hinzuzufiigen.

Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewahrt werden und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefihrt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlasse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragser-
teilung Vertragsinhalt.

Nebenangebote

4.1 Nebenangebote miissen die geforderten Mindestanforderungen erfiillen. Im Ubrigen miissen sie im
Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfullung der
Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschdpfend zu beschrei-
ben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit moglich, beizubehalten.

Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfiihrung der Bau-
leistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfihrung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende An-
gaben Uber Ausflihrung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.
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(Teilnahmebedingungen)

Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflus-
sen (andern, ersetzen, entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengenansétzen und Einzelprei-
sen aufzugliedern (auch bei Vergitung durch Pauschalsumme).

Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen.

Bietergemeinschaften

Die Bietergemeinschaft hat mit ihnrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

- in der alle Mitglieder aufgefihrt sind und der fir die Durchfiihrung des Vertrags bevollmachtigte
Vertreter bezeichnet ist,

- dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich
vertritt,

- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten
oder qualifiziert signierte / mit Siegel versehene Erklarung abzugeben.

Sofern nicht 6ffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich
erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben,
nicht zugelassen.

Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausfiihren zu lassen, muss er in
seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszufiihrenden Leistungen angeben
und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen.

Eignung
Offentliche Ausschreibung

Praqualifizierte Unternehmen fuhren den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des
Vereins flr die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) und ggf. er-
ganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist
auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fir
die Praqualifikation erfullen, ggf. ergénzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot
die ausgefiillte ,Eigenerklarung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspe-
zifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Ei-
generklarungen auch fir diese abzugeben ggf. ergénzt durch geforderte auftragsspezifische Einzel-
nachweise. Sind die Nachunternehmen praqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese
in der Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeich-
nis) gefuihrt werden ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wabhl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten Nach-
unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ ge-
nannten Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestétigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher
Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Beschrankte Ausschreibungen / Freihdndige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, mussen praqualifizierte Unternehmen der en-
geren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunter-
nehmen préaqualifiziert sind oder die Voraussetzung fir die Praqualifizierung erfillen, ggf. erganzt
durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot nicht praqualifizierter Unternehmen in die engere Wabhl, sind auf gesondertes
Verlangen die in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen
vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, miissen die Eigenerklarungen und
Bescheinigungen auch fur die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben
werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins fir die Praqualifikation
von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefuhrt werden, ggf. ergénzt durch gefor-
derte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abge-
fasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.Die Verpflichtung zur Vorlage
von Eigenerklarungen und Bescheinigungen entféllt, soweit die Eignung (Bieter und benannte Nach-
unternehmer) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.
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Vergabenummer
088
Baumafinahme
Neu- und Umbau der Grund- und Mittelschule am Groében
Maximilianstr. 31, 82467 Garmisch-Partenkirchen
Leistung
Innentiren
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
1 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)
1.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausflihrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen
O am .
[0 spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
O inder KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.
X innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Ab-

satz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum
06.05.2026 zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemaR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt
hiervon unberuhrt.

[0 nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

] am :
Kl innerhalb von 190 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den Ausfiihrungs-
beginn.
O inder KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.
] in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

XI vorstehende Frist fir den Ausfiihrungsbeginn
XI vorstehende Frist fir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
X folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

[0 aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

X siehe FB "Anlage zum Formblatt 214.H"

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

21 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder
der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

O € (ohne Umsatzsteuer)
O 0,2 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Be-
— trage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbericksichtigt.
Die Bezugsgroke zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 9.0 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftrags-
summe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Ein-
zelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme
(ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistun-
gen entspricht.
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2.3 Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzel-
fristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung der Leis-
tung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir die
Schlusszahlung gemaR § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt
des Verzuges gemal § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B verlangert auf 60 Tage

4 Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

O Auf Sicherheit fiir die Vertragserfillung wird verzichtet.

X  Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfullung in Héhe von Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten. 5

5 Sicherheitsleistung fiir Mangelanspriiche

[1  Auf Sicherheit fiir die Méngelanspriiche wird verzichtet.
X  Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt 3 Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

6 Biirgschaften
Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist daflir das jeweils einschlagige Formblatt des Auftrag-
gebers zu verwenden, und zwar fir
- die Vertragserfillung das Formblatt .Vertragserfullungsbirgschaft*

- die Mangelanspriiche das Formblatt ~Mangelanspriichebirgschaft

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen
gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B VOB/B das
Formblatt

+Abschlagszahlungs-/  Voraus-
zahlungsbirgschaft®

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame techni-
sche Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den aus-
drucklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug ge-
nommen.

8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zuléssig.

9 Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln

O Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Leistungs-
erbringung ist verboten.

10 Neubeauftragung von Restleistungen nach vorzeitiger Vertragsbeendigung

Ubertragt der Auftraggeber nach vorzeitiger Vertragsbeendigung die zur Erreichung des Vertrags-
zwecks erforderlichen Leistungen ganz oder teilweise einem oder mehreren neuen Auftragnehmern,
behalt er sich vor, diese ohne Durchfliihrung eines neuen Vergabeverfahrens zu beauftragen. Dies gilt,
soweit die Verglitung des neuen Auftragnehmers unter Berlicksichtigung aller Umstande nicht unan-
gemessen hoch ist. Der bisherige Auftragnehmer kann gegen geltend gemachte Mehrkosten nicht
einwenden, dass kein Vergabeverfahren durchgefiihrt wurde. Dies gilt nicht, wenn die Vergiitung unter
Berucksichtigung aller Umstande unangemessen hoch ist.
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11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
siehe beiliegende Unterlage 214.H W Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Bieterfragen sind bis spatestens sechs Tage vor Submission zu stellen. Die Beantwortung spéater
eingehender Bieterfragen liegt im pflichtgeméaflen Ermessen der Vergabestelle.
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11. Weitere Besondere Vertragsbedingungen

11.1. Steuerabzug bei Bauleistungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommene Anderung in
Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (8 48b EStG) dem Auftraggeber unverziglich
schriftlich mitzuteilen.

11.2. Erganzung zu Vertragsstrafen (zu § 11 VOB/B)

Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe ist bei der Uberschreitung von Zwischenterminen
der Wert, der bis zu diesem Zeitpunkt vertragsmaRig zu erbringender Leistung. Tage, die bei
Uberschreitung von Zwischenterminen in Ansatz gebracht worden sind, werden bei weiteren
Zwischenterminen bzw. dem Endtermin bei der Berechnung der Vertragsstrafe nicht nochmals
berucksichtigt.

11.3. Betriebshaftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer hat bei Auftragserteilung den Nachweis (ber wirksames Bestehen einer
Betriebshaftpflichtversicherung, einschlie3lich einer Basisumweltdeckelung fir die Zeit der
Auftragserfullung fur seinen Betrieb zu erbringen. Die Deckungssummen missen pro Schadensfall
mindestens betragen:

Euro 2.000.000 fiir Personenschaden
Euro 1.000.000 fur sonstige Schaden

Durch die Haftpflichtversicherung wird der Umfang der Haftung des Auftragnehmers gegeniber dem
Auftraggeber nicht eingeschréankt.

Der Nachweis der gultigen Policen muss spatestens bei Auftragserteilung vorgelegt werden. Sollten die
Arbeiten Uber den Gilltigkeitszeitraum der Police hinausgehen, erhélt der Auftraggeber unaufgefordert
einen Folgenachweis. Erfolgt ein entsprechender Nachweis trotz Mahnung und Setzung einer Nachfrist
nicht, ist der AG berechtigt, die entsprechenden Versicherungsvertrage abzuschlieBen und die ihm
hierdurch entstehenden Kosten von der nachstfalligen Zahlung abzuziehen.

Vor der Vorlage eines jeweils gultigen Versicherungsnachweises werden Zahlungen des Auftraggebers
an den Auftragnehmer nicht fallig.

Der Auftragnehmer tritt hiermit die sich aus dem abzuschlieenden Versicherungsvertrag ergebenden
Anspriche sicherheitshalber an den Auftraggeber ab, bleibt jedoch, solange er vertragsgemani erfillt,
zur Geltendmachung aller Anspriiche im eigenen Namen berechtigt.

Sofern gemaR der Versicherungsbedingungen eine Abtretung nicht zuldssig sein sollte, weist der
Auftragnehmer hiermit die Versicherungen unwiderruflich an, etwaige Zahlungen nur an den
Auftraggeber zu leisten, sofern sie diesem zustehen.

11.4. Freistellungsbescheinigung / Riicknahme - Widerruf

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziglich, innerhalb von einem Werktag, von der Rlicknahme
oder dem Widerruf der Freistellungsbescheinigung schriftlich zu unterrichten. Fir den Fall, dass keine
gultige Freistellungsbescheinigung fur eine Schlusszahlung vorliegt, gilt als Tag der Schlusszahlung die
Zahlung an den Auftragnehmer, nicht die Zahlung an das Finanzamt. Die Mitteilung nach § 16 Nr. 3 Abs.
2 VOB/B ist daher nach der Zahlung an den Auftragnehmer zu machen und gemeinsam mit der
Unterrichtung Uber die Hohe des Steuerabzugs dem Auftragnehmer zu Uibersenden.

11.5. Baureinigung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle durch ihn verursachten Abfalle (Bauschutt, Abbruch- und eigenes
Verpackungsmaterial), Verunreinigungen und Beschadigungen auf dem Baugrundstick, den
umliegenden Grundstiicken sowie den 6ffentlichen Verkehrswegen grundsatzlich taglich zu beseitigen.
Geschieht dies trotz Aufforderung der Bauleitung und unter Setzung einer angemessenen Nachfrist
nicht, ist die Bauleitung nach Ablauf der Nachfrist berechtigt, eine Fremdfirma mit der Leistung zu
beauftragen. GréReres Verpackungsmaterial ist direkt vom Auftragnehmer auf eigene Kosten
abzufahren.
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11.6. Bauschild

Eigene Firmenschilder des Auftragnehmers sind nicht gestattet.

11.7. Baustrom / Bauwasser

Baustromversorgungs- und Bauwasserversorgungsanlagen werden durch das Gewerk Rohbau erstellt
und unterhalten.

11.8. WC-Einrichtung

Der WC-Container wird vom Gewerk Rohbau vorgehalten und betrieben. Der AN hat seine Beschéaftigten
auf die Einhaltung der sanitaren Hygiene hinzuweisen und darauf aufmerksam zu machen, dass
Zuwiderhandlungen mit Baustellenverbot geahndet werden.

11.9. Ergdnzungen zu Abrechnung (zu § 14 VOB/B)

Alle Rechnungen sind bei dem mit der Bautuiberwachung beauftragten Architektur - / Ingenieurbiro
1 -fachin digitaler Form einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen,
Handskizzen) sind

1 - fach einzureichen.

11.10. Rechnungsabziige / Umlagen

Baustrom / Bauwasser 0 % fir Baustrom und 0 % fliir Bauwasser der

Bruttoabrechnungssumme
WC-Einrichtung 0,0 % der Bruttoabrechnungssumme
Baureinigung siehe Punkt 10.5

11.11.  Ubergabebedingungen

Durch den Auftragnehmer sind mit Fertigstellung seiner Leistungen folgende Unterlagen fiir den
Auftraggeber zusammenzustellen:

e Prifatteste, Abnahmebescheinigungen etc., von staatlichen und hierfiir besonders bestimmten
Stellen insbesondere Abnahmebescheinigungen des TUV fiir diejenigen Anlagen, die einer
solchen Abnahme bedurfen

Revisionsplane/Bestandspléne

Bedienungs- und Pflegeanleitungen und Handbucher fiir alle technischen Anlagen

vertraglich vereinbarte Nachweise Ulber bestimmte Eigenschaften von Baustoffen etc.
Fachunternehmererklarung

Alle oben genannten Unterlagen sind schriftlich in 3-facher Ausfertigung auszuliefern und der Bauleitung
14 Tage vor Abnahme =zu Ubergeben. Rechtzeitige und ausreichende Einweisung des
Bedienungspersonals des Auftraggebers in die Bedienung aller technischen Anlagen ist durch den
Auftragnehmer zu gewéhrleisten und gilt als Abnahmevoraussetzung. Soweit diese Einweisung nicht
bis zur Abnahme erfolgt ist, stellt der Auftragnehmer bis zur Einweisung das erforderliche Personal fir
die Bedienung der technischen Anlagen selbst.
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11.12. Koordinationsbesprechungen

Es ist geplant, wahrend der Errichtung vor Ort wéchentliche Koordinationsbesprechungen (in der
Hochphase tagliche Koordinationshesprechungen) mit dem AN durzufiihren. Der Auftragnehmer hat
hierzu auf Anforderung den Projektleiter bzw. dessen kompetenten Vertreter zu entsenden. Der
Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber bzw. dessen Vertreter
regelméaRig durchfuhrt, einen der deutschen Sprache in Wort und Schrift fahigen und geeigneten
bevollméchtigten Vertreter zu entsenden. Das Ergebnis dieser Besprechungen wird in Protokollen durch
den Auftraggeber festgehalten. Einspriiche gegen das Protokoll sind schriftlich geltend zu machen. Sind
innerhalb der genannten Frist keine Einspriche erhoben worden, gilt der Protokollinhalt als
einvernehmlich verabschiedet.

11.13. Bauleiter

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Baustelle wahrend der gesamten Bauzeit mit einem, der
deutschen Sprache maéchtigen, Bauleiter besetzt zu halten, der verantwortlich die Einhaltung aller
SicherheitsmaRnahmen gemdall BayBO, Unfallverhitungsvorschriften, Arbeitsstattenrichtlinien,
Auflagen der Berufsgenossenschaften Uberwacht und entsprechende MaRRnahmen ergreift. Dariiber
hinaus ist der SiGe-Plan zu beachten und den Weisungen des SiGe-Koordinators Folge zu leisten. Die
Verantwortung erstreckt sich auf die Baustelle und die angrenzenden Flachen, fur die
Verkehrssicherungspflicht besteht. Vom Auftragnehmer ist der firmeneigene verantwortliche
Sicherheitsbeauftragte zu benennen.

Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer schriftlich einen Firmenbauleiter (bevollmachtigter
Vertreter) zu benennen und jeden Personalwechsel in dieser Position schriftlich anzuzeigen. Der
Firmenbauleiter ist Ansprechpartner der Bauleitung und verantwortlich fur die Einhaltung der
Unfallverhitungsvorschriften im Fachbereich des Auftragnehmers.

11.14. Unterkinfte im Baugelande

Unterkinfte fiir Ubernachtungen sowie Kantinen diirfen in der Liegenschaft nicht aufgestellt werden. Fiir
die eigenen Tagesunterkinfte hat der AN selbst zu sorgen, die zur Verfigung stehenden Flachen sind
der Anlage Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. Die Aufstellung erfolgt in Abstimmung mit dem
zustandigen Bauleiter.

11.15. Haftung

Uber die Bestimmungen des § 4 Nr. 5, VOB/B hinaus tibernimmt der Auftraggeber ebenso keine Haftung
fur auf der Baustelle gelagerte Materialien des Auftragnehmers.

11.16. Terminplan

Innerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung ist vom Auftragnehmer ein detaillierter Terminplan
vorzulegen. Die terminliche Abwicklung und zeitliche Kontrolle der Baudurchfiihrung erfolgt mittels
aufgestellten Balkenplanen und Terminlisten. Der Auftragnehmer erkennt diese Steuerung als
verbindlich an. Er ist verpflichtet, auf Anforderung unverziglich alle Angaben zu machen, die zur
Steuerung des Projektes erforderlich sind (z.B. Dauer von Vorgadngen, Abhangigkeiten, geplante bzw.
vorhandene Kapazitaten). Bei einer erforderlichen Uberarbeitung des Terminplans, muss dieser jeweils
unverziglich, digital ibergeben werden.

11.17. Bautagesberichte

Der Auftragnehmer ist verpflichtet Bautagesberichte zu fiihren und diese dem Auftraggeber auf Verlangen
wdchentlich zu Ubergeben. Sie missen alle Angaben enthalten, die fiir die Ausfiihrung und Abrechnung
des Auftrages von Bedeutung sein kénnen, insbesondere tber Wetter, Temperaturen, Zahl und Art der
auf der Baustelle beschéftigen Arbeitskrafte, Zahl und Art der eingesetzten Grol3geréte, Zu- und Abgang
von Hauptbaustoffen und Grol3geraten, Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen
Angeben (ber den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gréReren Umfanges,
Betonierungszeiten und dgl), Abnahmen, Behinderung und Unterbrechung der Ausfuhrung,
Arbeitseinstellung, Unfalle und sonstige wichtige Vorkommnisse. Bei Behinderung und Unterbrechung der
Ausfuhrung sowie Arbeitseinstellung sind auch die Griinde hierfir anzugeben.



214HW
(Weitere Besondere Vertragsbedingungen)

11.18. Arbeitssicherheit

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftrag so auszufiihren, dass das Gesetz Uber technische
Arbeitsmittel, die maRgeblichen Unfallverhitungsvorschriften, andere Arbeitsschutzvorschriften sowie
im Ubrigen die ,allgemeinen anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln"
beachtet werden.

Der SiGeKo hat Weisungsbefugnis in allen Belangen der Arbeitssicherheit und des Gesundheits-
schutzes. Diese Weisungsbefugnis berihrt nicht die Verantwortung der Unternehmen zur Einhaltung
der einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften bzw. der sonstigen fir den Arbeitsschutz und die
Unfallverhiitung geltenden Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Durchfihrungsanweisungen. Die
vorgenannte Weisungsbefugnis befreit die Unternehmer ebenfalls nicht von ihrer Abstimmungspflicht
mit anderen Unternehmern entsprechend der Unfallverhitungsvorschrift "Allgemeine Vorschriften"
(VBG 1, § 6, Abs. 2) sowie der betreffenden Landesbauordnung. Siehe hierzu auch Baustellenordnung.
Diese Verpflichtung ist ein Teil des Vertrages.

Samtliche Werkzeuge und Geratschaften sind taglich einzusammeln, auf Vollstandigkeit zu prufen und
separat unter Verschluss zu halten. Bei Verlust ist umgehend die ortliche Bauleitung zu informieren.

11.19. Baustelleneinrichtung

Auf dem Baugeldnde koénnen nur bedingt Flachen fir die Materiallagerung und Blrocontainer
ausgewiesen werden.

Die Einrichtung, der Unterhaltung und die Beseitigung der Anlagen ist Sache des Auftragnehmers.

Es besteht grundsatzlich kein Anrecht des Auftragnehmers auf Stellplatze fur Material- und
Birocontainer.

Grundsatzlich darfen nur Baustoffe fur den jeweiligen Tagesbedarf gelagert werden.

Die zur Verfugung stehenden Lagerflachen in der Liegenschaft sind sehr beschrénkt und sind im
beiliegenden BE-Plan ausgewiesen. Die im Umkreis der Baustelle vorhandenen privaten Stellflachen
von Anwohnern dirfen nicht mitbenutzt werden.

Das Aufstellen von Wohncontainern oder Wohnmdglichkeiten fur auswartige Arbeitskrafte oder
Gastarbeiter wird nicht gestattet. Ebenso ist der Aufenthalt von Arbeitskraften in den Containern
au3erhalb der Arbeitszeit untersagt.

Die Lager- und Arbeitsplatze des Auftragnehmers sind so einzuplanen, dass fir Folgegewerke keine
Behinderungen auftreten kénnen. Lagerflachen mussen grundséatzlich im Rahmen der Baubesprechung
mit der ortlichen Bauleitung abgestimmt und durch diese freigegeben werden. Lagerflachen sind nach
Aufforderung durch die Bauleitung unverziglich zu raumen. Treten fir Folgegewerke Behinderungen auf,
die der Auftragnehmer bei der Aufstellung seiner Baustelleneinrichtung hatte erkennen muissen, so ist
das Umsetzen der entsprechenden Teile der Baustelleneinrichtung durch die Vertragspreise abgegolten.
Der Auftragnehmer kann sich in diesem Fall nicht auf eine Absprache mit der Bauleitung des Bauherrn
berufen.

Der Auftragnehmer hat 14 Kalendertage nach Auftragserteilung einen Baustelleneinrichtungsplan
vorzulegen, und diesen mit der értlichen Baulberwachung abzustimmen. Hierbei ist grundsétzlich der
allgemeine BE-Plan zu bertcksichtigen.

Die Anzahl der Parkplatze auf der Baustelle (innerhalb des Bauzaunes) ist begrenzt. Es besteht kein
Anspruch auf einen Parkplatz.

11.20. Parkplatze

Die Anzahl der Parkplatze auf der Baustelle (innerhalb des Bauzaunes) ist begrenzt. Es besteht kein
Anspruch auf einen Parkplatz.

11.21. Arbeitszeit

Es gelten die gesetzlichen Rahmenarbeitszeiten.
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11.22. Abrechnungsunterlagen
Alle Rechnungen sind mit folgender Rechnungsadresse zu versehen:

Markt Garmisch-Partenkirchen
Gemeindebauamt

Rathausplatz 1

D-82467 Garmisch-Partenkirchen

und Uber die =zustdndige Objektiberwachung (Anschrift wird benannt) einzureichen. Der
Rechnungseingang bei der Objektiiberwachung gilt als Rechnungseingang beim Auftraggeber. Eine
entsprechende Vollmacht der Objektiiberwachung wird Ihnen vorgelegt.

Auf allen Rechnungen ist die BaumaBnahme, Auftragsnummer des Auftraggebers und die Art der
Rechnung anzugeben. Abschlagsrechnungen sind kumulativ abztglich bereits gestellter Rechnungen
zu erstellen. Sie sind fortlaufend zu nummerieren und haben alle bis zum Stichtag erbrachten Leistungen
nach Positionen/Leistungen und MaRnahmen getrennt und prifbar auszufihren. Die Umsatzsteuer ist
getrennt auszuweisen. Die Abrechnungsunterlagen missen das durch die Bauleitung des AG bestéatigte
Aufmald enthalten.

Samtliche Abrechnungsunterlagen sind grundsatzlich 1-fach in digitaler Form mit allen
Rechnungsanlagen an die Bauleitung mit Rechnungsanschrift des Bauherrn zu uberstellen. Die
Abrechnungsunterlagen missen das durch die Bauleitung des AG bestatigte Aufmal3 enthalten.

11.23. Baustellenkamera

Der Baufortschritt wird durch eine Kamera des AGs dokumentiert. Personen und Fahrzeuge sind darauf
nicht identifizierbar.

11.24. Frist zur Stellung der priuffahigen Schlussrechnung
Es gilt die VOB in der bei Angebotsabgabe glltigen Fassung.

11.25. Skonto

Vom Auftragnehmer angebotener Skonto wird von jeder Abschlags- und Schlussrechnung abgezogen,
fur die die erforderlichen Zahlungsfristen eingehalten werden. Die Frist beginnt mit dem Eingang der
pruffahigen Rechnung, bei der im Auftragsschreiben benannten Stelle.

11.26. Sonstiger Schriftverkehr

Schriftverkehr mit dem Aufrageber ist ausschlief3lich wie folgt zu fuhren:

a) Schriftverkehr mit dem Bauherrn, (ber Behinderungen und deren Anzeige, Anmeldung von
Nachtragen oder Vergutungsansprichen, Bedenkenanmeldungen und Schreiben mit Auswirkungen auf
den Inhalt des geschlossenen Bauwerkvertrages (Vertragsanderungen) per E-Mail an die
Objektiberwachung. Der Bauherr und die Projektsteuerung erhalten diesen Schriftverkehr im Original
und in Ablichtung per E-Mail.

b) alle anderen Schreiben per E-Mail an das beauftragte Planungsburo.

Sollten sich durch einen Versand Verzdgerungen oder andere Folgen ergeben, gehen diese
ausschliefRlich zu Lasten des Auftragnehmers.
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11.27. Nachtragsangebot (zu § 2 Nr. 5+6 VOB/B)

Fur nicht im Angebot enthaltende oder gednderte Leistungen sind rechtzeitig unaufgefordert schriftliche
Nachtragsangebote im Original direkt bei der Bauleitung einzureichen. Parallel erhalt der AG eine
Ablichtung der Angebotsunterlagen per E-Mail im pdf-Format.

Nachtragsangebote haben in jedem Fall neben den Einheitspreisen auch die zugehorigen
Mengenangaben zu enthalten. Bei Nachtragsangeboten ist zu jeder Einzelposition eine detaillierte
Kalkulation aufzustellen, aus der Material-, Gerate- und Lohnkosten sowie der Mittellohn und die
Zuschlagséatze ersichtlich sind.

11.28. Abnahme (zu § 12 VOB/B)

Der AN hat dem AG zu erméglichen, die Abnahme durchzuftihren. Sollte es der Baufortschritt mit sich
bringen, dass Teile des Bauwerks fiir eine Abnahme nicht mehr oder nur mit erheblichem Aufwand, z.B.
fur Gerate und Geruste, zuganglich sind, so hat der AN den AG rechtzeitig darauf hinzuweisen und ihm
eine Sachstandsfeststellung zu ermdglichen. Soweit eine Abnahme vor einer eventuellen erforderlichen
behérdlichen oder technischen Abnahme erfolgt, gilt sie vorbehaltlich einschlagiger Auflagen aus dieser
behdrdlichen oder technischen Abnahme.

11.29. Mangelanspriiche (zu § 13 VOB/B)

Der AG kann verlangen, dass vor Ablauf der Verjahrungsfrist fiir die Mangelanspriiche eine gemeinsame
Besichtigung der Leistung stattfindet und dabei festgestellten Mangel in einem von beiden Vertragsteilen
zu unterzeichnendem Protokoll niedergelegt werden.

Verweigert der AN die Teilnahme an der Besichtigung aus einem von ihm zu vertretenden Grund, so muss
er den vom Auftraggeber festgestellten Mangel anerkennen. Der AN hat auch die Kosten fir die
Beseitigung von Schaden bei anderen Gewerken zu Ubernehmen, falls diese Schaden durch seine eigene
mangelhafte Leistung verursacht wurden. Fir genehmigungspflichtige technische Anlagen beginnt die
Mangelanspruchsverjahrungsfrist frihestens mit dem Tag der Genehmigung und Zulassung zum Betrieb.
War neben mangelfreier Beschaffenheit der Leistung ein wirtschaftlicher oder technischer Erfolg
ausbedungen, so gelten die hierzu erforderlichen Eigenschaften als vertraglich zugesichert.

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche betragt fiir Bauwerke 4 Jahre, fir andere Werke, deren Erfolg
in der Herstellung, Wartung oder Veranderung einer Sache besteht, und fiir die vom Feuer beriihrten
Teile von Feuerungsanlagen 2 Jahre.

11.30. Plane und sonstige Arbeitsunterlagen - Leistungen des Auftraggebers -

Die freigegebenen Plane und sonstige Arbeitsunterlagen werden durch den Planer, bzw. die Bauleitung
an den Auftragnehmer nur in digitaler Form (bergeben. Mehrfertigungen missen selbst angefertigt
werden oder sind dem Ubergeber zu bezahlen. Die Fristen fir die Ubergabe der Planunterlagen werden
mit der Auftragsvergabe gemeinsam festgelegt.

11.31. Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen - Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor der Ausfiihrung die notwendigen Ausfiihrungszeichnungen zu
erstellen und 2fach als Lichtpause sowie digital dem Auftraggeber bzw. dem von Ihm bestimmten Planer
oder Fachplaner zur Genehmigung vorzulegen. Der Auftragnehmer hat die Zeichnungen und Unterlagen
normgerecht herzustellen. Die Zeichnungen sind in einem DIN-A-Format zu fertigen. Das grofite
zulassige Format ist DIN A 0 herzustellen.

11.32. Ausfihrungsbedingungen

Ohne dass dies gesondert in den Leistungsbeschreibungen erwahnt wird, gehéren auch folgende
Leistungen zum Vertragsumfang des Auftragnehmers, ohne dass dieser hierfir eine besondere
Vergitung erhalt:

e Die Einholung ggf. erforderlicher o6ffentlich-rechtlicher Genehmigungen, aulRer der
Baugenehmigung, soweit diese zur Ausfuihrung der vertraglichen Leistungen erforderlich sind,

e Die Einholung aller erforderlichen Genehmigungen fiir die Inanspruchnahme o6ffentlichen
Verkehrsraumes sowie privater Flachen, die nicht zum Baugrundstick zahlen.

6
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e Durch die Nutzung beschadigtes Fremdeigentum wird vom Auftragnehmer in direkter
Abstimmung mit dem Geschéadigten wiederhergestellt. Der Auftragnehmer stellt den
Auftraggeber von allen Forderungen frei, die Dritte gegen den Auftraggeber aufgrund von
Handlungen des Auftragnehmers erheben.

11.33. Illegale Beschaftigung von Arbeitskraften

Bei illegaler Beschaftigung von Arbeitskraften kann der Auftraggeber den Vertrag fristlos kindigen.
Weitergehende Schadensersatzforderungen bleiben vorbehalten

11.34. Firmenangehorige

Der Auftragnehmer einschlief3lich seiner Nachunternehmer hat sicherzustellen, dass die jeweils auf der
Baustelle eingesetzten Arbeitnehmer sich jederzeit als Firmenangehérige ausweisen kdnnen. Der
Auftraggeber behalt sich vor, durch seine bevollmachtigen Vertreter Stichproben zur Einhaltung dieser
MafRnahme auf der Baustelle durchzufuhren.

11.35. Baustoffe/Unbedenklichkeit

Das Bauwerk muss derart ausgefiihrt werden, dass die Hygiene und die Gesundheit der
Bauarbeiter, Schiiler und Personal, insbesondere durch folgende Einwirkungen nicht gefahrdet
werden:

Vorhandensein geféhrlicher Teilchen oder Gase in der Lulft,

Freisetzen giftiger und geruchsintensiver Gase,

Emissionen gefahrlicher Strahlung,

Wasser- oder Bodenverunreinigungen bzw. -vergiftung,

Einbau von Gefahrstoffen und solcher Materialien, die mit Gefahrstoffen behaftet sind,
Feuchtigkeitsansammlung in Bauteilen u. Oberflachen von Bauteilen u. Innenrdumen,

die Verwendung umweltgeféahrdender Inhaltsstoffe sind dem Bauleiter und Koordinator,

nach Baustellenverordnung (,SiGeKao") rechtzeitig anzukiindigen und mit ihnen abzustimmen.

11.36. SchutzmafRnahmen

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen und die ihm zur Ausfiihrung Uibergebenen Gegenstande bis
zur Abnahme vor Beschadigungen, Verschmutzung, Diebstahl sowie vor Winterschaden und
ungtiinstigen Witterungseinflissen aller Art zu schiitzen. SchutzmaRnahmen sind vom Auftragnehmer
laufend auf ihre Funktionsfahigkeit zu Uberpriifen und ggf. zu erneuern.

11.37. Koordinierung

Der Auftragnehmer hat seine vertraglichen Leistungen verantwortlich zu koordinieren. Er hat seine
Leistungen ferner mit anderen Bauunternehmen und Lieferanten, Vor- und Nachfolgegewerken
abzustimmen, so dass es nicht zu Behinderungen oder sonstigen Stérungen im Projektablauf kommt.
Die vom Auftraggeber eingesetzte Objektiiberwachung und Projektsteuerung entbindet ihn nicht von
dieser Verpflichtung.

11.38. Automatische Sortierung

Der Bieter hat die Vollstandigkeit der Verdingungsunterlagen anhand der Seitenanzahl zu prufen und
fehlende, unvollstandige oder unleserliche Blatter bei der Vergabestelle schriftlich anzufordern. Doppel-
oder Leerseiten sind auszusortieren und zu vernichten.

11.39. Urkalkulation

Der Auftragnehmer hat die seinem Angebot zugrunde liegende Urkalkulation, ab Verlangen der
Vergabestelle, innerhalb von 6 Werktagen in einem verschlossenen Umschlag beim Auftraggeber zu
hinterlegen. Der Umschlag ist deutlich mit der Aufschrift "Neubau der Grund- und Mittelschule am Grében”
und dem Zusatz des jeweiligen Gewerks sowie dem Firmenstempel zu versehen. Die Kalkulation bleibt
bis zur vollstandigen Abwicklung des Vertrages in Verwahrung des Auftraggebers und wird nur in Beisein
des Auftragnehmers gedffnet. Bei Vereinbarung von Zusatzleistungen oder bei Preisprifungen kann der
Auftraggeber die Einsichtnahme in die Urkalkulation verlangen.


Feige
Textfeld

Feige
Textfeld
"Neubau der Grund- und Mittelschule am Gröben"



214HW
(Weitere Besondere Vertragsbedingungen)

11.40. Schriftform
Anderungen und Ergénzungen des Vertrages und seiner Vertragsbedingungen bediirfen der
Schriftform. Dies gilt auch firr die Anderung dieses Schriftformerfordernisses. Miindliche Nebenabreden
wurden nicht getroffen.

11.41. Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, oder sollte sich eine Liicke
herausstellen, so berihrt dies die Glltigkeit aller Gbrigen Vertragsregeln nicht.

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen



Vertragsfristen
Anlage zum Formblatt 214.H

Bieter Vergabenummer Datum
088

Baumalnahme

Neu- und Umbau der Grund- und Mittelschule am Grében

Angebot fir

Innentdren

1.1 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):

Die Leistung ist zu beginnen
siehe FB 214.H Besondere Vertragsbedingungen; Pkt. 1.1

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
X siehe FB 214.H Besondere Vertragsbedingungen; Pkt. 1.1

als einzuhaltende Einzelfristen werden ausdriicklich die nachfolgend genannten
Einzelfristen als Vertragsfristen vereinbart (§ 5 Nr. 1 Satz 2)

X Fertigstellung Werkstattplanung, Aufmass und Zargenbestellung fir satmliche Tiren UG-OG innerhalb von 146 Werktagen nach oben

angekreuzter Frist fur den Ausfuhrungsbeginn.

Aufmass und Zargenbestellung.

UG.

EG.

die Fertigstellung Einbau Zargen im OG.

O 00000 NXKKNKXK

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Nr. 1 sind:
vorstehende Frist fur den Ausflihrungsbeginn
X vorstehende Frist flr die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
X vorstehende Einzelfristen
1.3. unverbindliche Zwischentermine
] am
O am

[Jam

Seite 1 von 1

Fertigstellung Einbau samtlicher Zargen im UG innerhalb von 11 Werktagen nach oben angekreuzter Frist fir die Fertigstellung Werkstattplanung

Fertigstellung Einbau samtlicher Zargen im EG innerhalb von 15 Werktagen nach oben angekreuzter Frist fur die Fertigstellung Einbau Zargen im

Fertigstellung Einbau séamtlicher Zargen im OG innerhalb von 6 Werktagen nach oben angekreuzter Frist fir die Fertigstellung Einbau Zargen im

Fertigstellung Einbau séamtlicher Tirblatter UG-OG innerhalb von 12 Werktagen zeitlich versetzt 53 Werktage nach oben angekreuzter Frist fur



2330

(Nachunternehmererklarung)

Vergabenummer

088

BaumaRnahme
Neu- und Umbau der Grund- und Mittelschule am Groben
Maximilianstr. 31, 82467 Garmisch-Partenkirchen

Leistung

Innentliren

Ergadnzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergéanzung des Angebotsschreibens

Nachunternehmererkléarung

1 Ergéanzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Nebenangebote, die die nachstehende Nachunternehmererklarung abbedingen, sind nicht zugelassen.

2 Ergédnzung des Angebotsschreibens

2.1 Erklarung zum Einsatz von Nachunternehmern

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir im Fall der Auftragserteilung die angebotene Leistung gem. § 4 Abs. 8 Nr. 1
VOB/B grundsatzlich im eigenen Betrieb ausfihren muss/missen. Ich/wir werde(n) daher die Leistungen, auf
die mein/unser Betrieb eingerichtet ist, weitgehend (gleichbedeutend mit mindestens 70 v.H.) im eigenen Be-
trieb ausfuhren.

Zum beabsichtigten Einsatz von Nachunternehmern habe(n) ich/wir die erforderlichen Angaben in das Ver-
zeichnis der Nachunternehmerleistungen - 233 eingetragen.

Mir/Uns ist bewusst, dass eine Nichtbeachtung dieser Erklarung meinen/unseren Ausschluss von der Teilnah-
me am Wettbewerb zur Folge haben kann.
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(Abfall)

Vergabenummer
088

Baumaf3inahme
Neu- und Umbau der Grund- und Mittelschule am Groében
Maximilianstr. 31, 82467 Garmisch-Partenkirchen

Leistung

Innentlren

Ergénzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergédnzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabféllen sowie Baustellenabfallen

1 Ergénzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

1.1 Wird fur die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfélle eine andere als die in der
Leistungsbeschreibung genannte Losung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter
mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass

- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des
Abfalls besitzt und der Betreiber bestétigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfélle annehmen wird,
bei Andienungspflicht (in der Regel geféhrliche Abfélle zur Beseitigung) die Bestatigung der Abfall-
wirtschaftsbehdrde vorliegt,

die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,

die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden
kdnnen.

1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten
Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager sowie fur die jeweiligen Belastungsarten und Be-
lastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass

— die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt
sind und erkléaren, die Bau- und Abbruchabfélle abzunehmen,

— die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager sich damit einverstanden erklaren, dass die Abfallwirt-
schaftsbehdrde dem Auftraggeber Auskunft tber ihre Eignung zur Durchfihrung einer ordnungs-
geméaRen Abfallentsorgung erteilt,

— die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist, bzw.

— die erforderliche Erlaubnis (8§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergédnzung der Besonderen Vertragsbedingungen

2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemihen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfalle zu vermeiden
(Bemuhensklausel).

2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Téatigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der
Leistungsbeschreibung naher aufgefiihrten Bau- und Abbruchabfélle. Er tbernimmt die Pflichten des
Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfélle unter Beachtung der
einschlagigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten
Regeln der Technik. Er fuhrt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislauf-
wirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).

2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfélle nach den
geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zu-
zuflhren.

2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemafien Entsorgung

erforderlichen Erklarungen, Bestatigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.
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(Abfall — EBV)

Vergabenummer

088

Baumalnahme
Neu- und Umbau der Grund- und Mittelschule am Groében
Maximilianstr. 31, 82467 Garmisch-Partenkirchen

Leistung

Innentiliren

Ergdnzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Erganzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfillen sowie Baustellenabfallen
1 Erganzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

1.1 Wird fur die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfélle eine andere als die in der Leis-
tungsbeschreibung genannte Lésung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit
seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass

- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des
Abfalls besitzt und der Betreiber bestatigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfalle annehmen wird,

- bei Andienungspflicht (in der Regel gefahrliche Abfalle zur Beseitigung) die Bestatigung der Abfall-
wirtschaftsbehoérde vorliegt,

- die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,

- die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden
kénnen.

1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten
Zeitpunkt die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen sowie fir die jeweiligen Stoffgrup-
pen und Belastungsklassen die Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen zu benennen und nachzuwei-
sen, dass

— die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen zur Aufnahme des Bau- und Abbruchab-
falls berechtigt sind und erklaren, die Bau- und Abbruchabfalle abzunehmen,

— die Betreiber der Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen sich damit einverstanden erklaren, dass
die Abfallwirtschaftsbehérde dem Auftraggeber Auskunft Gber ihre Eignung zur Durchfiihrung einer
ordnungsgemalien Abfallentsorgung erteilt,

— die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist, bzw.

— die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

Erganzung der Besonderen Vertragsbedingungen

2.1 Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistung Abfalle zu vermeiden (Verpflichtungsklau-
sel).
2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tatigkeit Abfallerzeuger (Zweiterzeuger) in Bezug auf

Stoffe, flr die es keine konkrete Zweckbestimmung von Seiten des Auftraggebers gibt (ausgenommen
davon sind also die Stoffe, die planmafig wiederverwendet werden). Zugleich wird der Auftragnehmer
mit Aufnahme seiner Tatigkeit, bei der er automatisch die Sachherrschaft Gber die Stoffe erlangt, auch
Besitzer der in der Leistungsbeschreibung naher aufgefihrten Bau- und Abbruchabfalle. Er Gbernimmt
dabei die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfalle
unter Beachtung der einschlagigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie
der anerkannten Regeln der Technik. Er flhrt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend
dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV). Die Verantwor-
tung zur ordnungsgemafen Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfélle verbleibt dane-
ben beim Auftraggeber, der ebenfalls Abfallerzeuger (Ersterzeuger) ist.

2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfalle nach den gel-
tenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzu-
fuhren.

24 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemaflen Entsorgung er-

forderlichen Erklarungen, Bestatigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.
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(Datenverarbeitung)

Vergabenummer

088

Baumaf3inahme
Neu- und Umbau der Grund- und Mittelschule am Grében
Maximilianstr. 31, 82467 Garmisch-Partenkirchen

Leistung

Innentlren

Ergédnzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen

1 Bearbeitungsphasen
Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen fir folgende Be-
arbeitungsphasen:

- Angebotsanforderung
- Angebotsabgabe
- Abrechnung .

2 Datenaustausch
Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Gemein-
samen Ausschusses Elektronik im Bauwesen
[] GAEB DA 90.
X GAEB DA XML.

Der Datenaustausch fir die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen fir
Elektronische Bauabrechnung durchzufiihren. Der Datenaustausch nach anderen Regelungen (z.B.
Edifact) ist im Einzelfall zu vereinbaren.

Die Datentrager sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfahren
bzw. zum Vertrag gewabhrleistet ist.

3 Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung
Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines elekt-
ronischen Vergabeverfahrens tber eine Vergabeplattform ausgetauscht.

Bei Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der Abrech-
nungsunterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Unterschiede gegeniiber dem Datentrager
sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen.
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(Verzeichnisderim Vergabeverfahrenvorzulegenden Unterlagen)

Vergabenummer

088

BaumalR nahme
Neu- und Umbau der Grund- und Mittelschule am Groben

Maximilianstr. 31, 82467 Garmisch-Partenkirchen

Leistung
Innentliren

Erganzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe
Verzeichnis derim Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise)

KX

O 0 0 X O 0O

Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

Formblatter

Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot)

Angaben zur Preisermittiung entsprechend den Formbléattern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer
Hauptangebote fir jedes Hauptangebot)

127 — Erklarung Bezug Russland

224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Anderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer
Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot, zu dem ein Anderungssatz angeboten wird)

233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-
geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fur jedes Hauptangebot, in dem Teile der
Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)

234 - Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-
ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fir jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschatt)

235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-
taten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote fir jedes Hauptange-
bot, in dem sich der Bieter der Kapazitaten anderer Unternehmen bedient)

248 - Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes
Hauptangebot)

Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fur jedes Hauptangebot)
2481 - Erklarung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen

2491 - Erklarung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit
2292.StB - Erklarung zu Fahrzeug-Rickhaltesystemen

Vertragsformular fir Instandhaltung:

Fortsetzungen und Anderungen gem. nachfolgenden Weitere Besondere Vertragsbedingungen:
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(Verzeichnisderim Vergabeverfahrenvorzulegenden Unterlagen)
1.2 Unternehmensbezogene Unterlagen

X Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklarung zur Eignung oder
Einheitliche Européische Eigenerklarung

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen

Leistungsverzeichnis mit den Preisen

1.4 Sonstige Unterlagen

Erflllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblatter, Muster, spezielle Nachweise

2 Mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegende ,,Unterlagen zu den Zuschlagskriterien*

O Fir das Zuschlagskriterium Beschleunigungsregelung:

Angabe des verbindlichen Endes der Bauzeit (Datum oder Werktage je nach Vorgabe in den Besonde-
ren Vertragsbedingungen) durch den Bieter unter Berlicksichtigung vertraglicher Vorgaben wie z. B.
Fristen, Arbeiten Dritter; das Bauende darf nicht nach dem in den Besonderen Vertragsbedingungen
genannten Bauende liegen.

Mit dem Angebot Abgabe eines Bauzeitenplans, als Balkenplan mit mind. folgenden Angaben: Lfd. Nr.
der Tatigkeit, Tatigkeit, Anfang und Ende der jeweiligen Tatigkeit nach Datum oder Werktagen, Dauer
der jeweiligen Tatigkeit, Angabe von Zwischen- und Endterminen, Zeitachse in Wochen.*
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(Verzeichnisderim Vergabeverfahrenvorzulegenden Unterlagen)

Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind

Formblatter

126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
236 - Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen

Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestatigungen der Eigenerklarungen)

Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklarung zur Eignung genannten Angaben

Erklarung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschatftigten Arbeitskréfte, ge-
gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte)
bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Rechtskréaftig bestatigter Insolvenzplan (falls eine Erklarung Uber das Vorliegen eines solchen Insol-
venzplanes angegeben wurde)

Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-
nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz

Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschatft des zustandigen Versicherungstragers mit
Angabe der Lohnsummen

Vorname, Name, Geburtsdatum und Geburtsort aller Geschaftsfiihrer und Prokuristen

Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgefiihrten Selbstreinigung

Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen fiir die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen ge-
maf dem ,Merkblatt iber Rahmenbedingungen fiir erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssiche-

rung von Arbeitsstellen an Stral3en (MVAS)" oder gleichwertiger Nachweis.

Qualifikation der gepriften Fachkratft fur Fahrbahnmarkierungen und Qualifikation des Unternehmens

geman Z1v oder gleichwertiger Qualifikationsnachweise
Prufurkunde Schutzplanken-Montagefachmann nach ZT\ oder gleichwertiger
Nachweis.

- Nachweis der Haftpflichtversicherung
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(Verzeichnisderim Vergabeverfahrenvorzulegenden Unterlagen)

3.3 Leistungsbezogene Unterlagen

X Produktdatenblatter benannter Fabrikate

0 Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklarung im Formblatt 248

O Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklarung im Formblatt 2481

O Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle geforder-
ten ,Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-Ruickhaltesystemen in Deutschland®, verof-
fentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt fur StralRenwesen (BASt), durch Einzelnachweis oder
Bezugnahme auf die von der BASt veréffentlichte ,Technische Ubersichtsliste fur Fahrzeug-Rickhalte-
systeme in Deutschland.

O Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle geforder-

ten ,Technischen Kiriterien fiir den Einsatz von Fahrzeug-Riickhaltesystemen in Deutschland®, verof-
fentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt fiir Stralenwesen (BASt), durch positives Begutach-
tungsschreiben der BASt bzw. einer mit der BASt direkt vergleichbaren Institution eines anderen Mit-

gliedstaats der Europaischen Union oder der Turkei oder einem EFTA-Staat, der Vertragspartei des
EWR-Abkommens ist.

K Fabrikats-Angaben und Datenblatter fur die im LV beschriebenen Produkte

3.4 Sonstige Unterlagen

2 Auszige aus der Urkalkulation zur Aufklarung auffalliger Einheitspreise

X Urkalkulation

O Zur Hohe des Umsatzes Bestatigung eines vereidigten Wirtschaftsprifers oder eines Steuerberaters
oder entsprechend testierte Jahresabschliisse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrech-
nungen

O
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